
Etappen vollzog21. 1802/3 wurden die geistlichen Staaten säkulari
siert und die Reichsstädte mediatisiert. Schon hier zeichnete sich die 
grundlegende Tendenz Napoleons ab, die österreichische Klientel im 
Reich zu zerschlagen — diese setzte sich fort bei der grossen napo
leonischen Flurbereinigung von 1805/6, in der die meisten reichsun
mittelbaren Grafen und Fürsten des deutschen Südwestens fielen. 
Zugleich hatte Österreich seine ins Reich vorgeschobenen Positionen 
preisgeben müssen — sogar Tirol und Vorarlberg wurden nun baye
risch22. 

Die rheinbündische Zeit, also die Zeit der Eingliederung weiter Teile 
Deutschlands in das napoleonische System, bedeutete nicht nur terri
toriale Arrondierung, sondern auch eine Welle bürokratischer Refor
men, deren grundlegende und weiterführende Funktion erst jetzt er
kannt wird23. Sie führte die altständische Gesellschaft in eine moder-
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